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Die Arbeitsgemeinschaft zur Anwerbung ausländischer 

Arbeitskräfte - 1962 - 1993 



Gründung der Anwerbestelle 

 Preis-Lohnabkommen (50er Jahre) 

 Paritätische Kommission (Gründung 1957); informell, kein 

Rechtskörper 

 Institutionalisierung der Kooperation  - Ausweitung der 

Kompetenzen und Arbeitsgebiete - Sozialpartnerschaft 

 Raab-Olah-Abkommen 1961 – regelt Zuzug ausländischer 

Arbeiter auf den österreichischen Arbeitsmarkt: 
jährliche Festlegung von Kontingenten, Differenzierung nach 

Bundesländern und Branchen, Rotationsprinzip, Sammelbe-

willigungen; festgelegte Kontingente wurden bis Anfang der 

70er Jahre nie ausgeschöpft. 

 



Aufgaben der Anwerbestelle 

In Raab-Olah-Abkommen vereinbart; Finanzierung durch 

Bundeskammer (25 %) und Landeskammern (75 %); 

organisationstechnisch ein Referat der Sozialpolitischen 

Abteilung der Bundeskammer;  

nachgeordnete Dienststellen: Kommission Istanbul und 

Kommission Belgrad 

 

 Organisation der offiziellen Anwerbung von Gastarbeitern 

für Österreich 

 Weiterleitung der Wünsche der österreichischen Firmen 

an die entsprechenden Anwerbekommissionen 



Anwerbeabkommen 

 1962 Spanien (BGBl 193/1962) 

 1964 Türkei (BGBl 164/1964) 

 1966 Jugoslawien (BGBl 42/1966) 

 

Die Anwerbeabkommen regeln: Rahmen der 

Arbeitsverträge, Beschäftigungsbedingungen, 

Auswahlkriterien für die Bewerber (berufliche 

Qualifikation, körperliche Konstitution, Alter, 

Herkunftsregion, …) 

 

 

 1962: Verhandlungen mit Italien und Griechenland 

scheitern 



Aktenbestände 

 Anwerbestelle für ausländische Arbeitskräfte: 

 

Korrespondenz mit Firmen, nach Ländern geordnet: 

Türkei: ca 33.000 Seiten; 1963 – 1969; 

Jugoslawien: ca 46.000 Seiten; 1963 – 1971; erschlossen 

durch Excel-Liste;  

 

Anforderungen; Probleme der Firmen; Beschwerden über 

Qualifikation der Arbeiter; Beschwerden der Arbeiter über 

Unterbringung; Interventionen aller Art;  

Kein sonstiges Schriftgut der Anwerbestelle überliefert. 

 

 

 











Aktenbestände 

 Kommission Istanbul 

1964 – 1993 

13 Kartons, 11 Mappen 

Papierakten,  

 

„Übersiedlungsgut“, nach der Schließung der Kommission zur 

Skartierung vorgesehen. Enthält Parallelüberlieferung 

(Weisungen der Anwerbestelle…) und Akten, die Aufschluss 

über den Vorgang der Anwerbung geben. 

 

Von der Kommission Belgrad sind keine Akten überliefert. 



Kommission Istanbul – 2.7.1970 (Foto Pflegerl) 



Kommission Istanbul – 2.7.1970 

Wartende Arbeitssuchende auf der Straße (Foto Pflegerl) 
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